
Aus KOKES-Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht  Rz. 11.25

Bewegungseinschränkende Massnahmen:  
Anordnung und Protokollierung

Verhalten der Person

Prüfung behandelbare Ursachen 
Prüfung von alternativen Mass­

nahmen

Protokollierung: geprüfte 
Massnahmen, verworfene 
Massnahmen, Gründe

Interdisziplinäre Entscheid­
findung; Ärzteschaft, 
Pflege, betreute Person, 
wenn möglich vertre­
tungsberechtigte Person, 
Angehörige

Protokollierung: Zeitpunkt, 
erklärte Inhalte, Bezeich­
nung zuständige Person, 
die sich um uuf Person 
kümmert, Reaktion der 
betroffenen Person

Anordnende Person

Protokollierung: Name 
der anordnenden Person, 
Zweck, Art und Dauer der 
Massnahme

Gemäss Konzept  
Einrichtung

Protokollierung: Form der 
Durchführung, Probleme, 
allenfalls Zwang etc.

Zuständige Personen 
gemäss Anordnungs­
entscheid

Protokollierung: Zeitpunkt 
der Mitteilung

Gemäss Konzept  
Einrichtung

Protokollierung: Zeitpunkt 
der Überprüfung, Entscheid

Gemäss Konzept  
Einrichtung

Protokollierung: Zeitpunkt 
der Aufhebung, Begründung

Gemäss Konzept  
Einrichtung

Prüfung bewegungs­
einschränkende Massnahmen

Anhörung der betroffenen 
Person

Entscheid durch Einrichtung

Durchführung der 
Bewegungseinschränkung

Mitteilung an die zur Vertretung 
bei medizinischen Massnahmen 

berechtigte Person

Periodische Überprüfung

Aufhebung der 
Bewegungseinschränkung

Selbstgefährdung Drittgefährdung
Schwerwiegende 

Störung des Gemein­
schaftslebens


